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Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das: 
Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin 

Abteilung Arbeit, Soziales und Gesundheit 
Gesundheitsamt 

Fachbereich 2 - Infektions-, Katastrophenschutz und umweltbezogener Gesundheitsschutz 
Tel.-Nr.: 90 297 -4757 / -4760 / -4773 

Fax-Nr.: 90 297 -4758 / -4774 
E-Mail: geshum@ba-tk.berlin.de 

Stand: 2012-08-16 

 
Salmonellenerkrankungen / Campylobactererkrankungen 

 

Krankheitsbild 

• plötzlicher Beginn mit Bauchkoliken und Durchfall, mäßiges bis hohes Fieber 

• bei Campylobactererkrankungen kann es auch zu Blut im Stuhl kommen 

• milde Verlaufsformen kommen häufig vor 

Inkubationszeit 

bei Salmonellenerkrankungen : 

• wenige Stunden bis 2 Tage, durchschnittlich 24 Stunden in Einzelfällen 5 Tage 

bei Campylobactererkrankungen :   

• 2 bis 4 Tage 

Ansteckungsweg und Dauer der Ansteckungsfähigkeit 

• vorrangig über Lebensmittel, wie z.B. Geflügel und Geflügelprodukte, Ei und Eiprodukt oder infi-
zierte Fleisch- und Wurstwaren 

• eine unzureichendes Erhitzen bei der Zubereitung spielt dabei fast immer eine Rolle 

• in Ausnahmefällen kann es über die Schmierinfektion zur Ansteckung kommen 

Umgang mit Ausscheidern und Kontaktpersonen 

Da Schmierinfektionen nur unter ganz extremen Bedingungen vorkommen können, dürfen Salmonellen- 
und Campylobacterausscheider in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt weiterhin die Kita bzw. die 
Schule besuchen. Dabei ist besonders auf persönliche Hygiene zu achten! 
Bakterienausscheider dürfen beruflich keinen direkten Kontakt zu Lebensmitteln haben. 
Die Ausscheidung von Bakterien über den Stuhl kann in der Regel 3 Tage bis 4 Wochen dauern, länge-
re Ausscheidung ist möglich. 
Über die Kontrolle von Kontaktpersonen entscheidet das Gesundheitsamt. 
 

Vom Gesundheitsamt  werden für Sie / Ihr Kind 
folgende Maßnahmen angeordnet: 

 

1. Die persönliche Hygiene muss eingehalten werden 

2. Abgesprochenen Desinfektionsmaßnahmen müssen durchgeführt werden 

3. Tätigkeits- und Beschäftigungsverbot gemäß § 42 IfSG für die Herstellung, Behandlung 

und/oder das Inverkehrbringen unverpackter Lebensmittel bis zum Vorliegen von 3 aufeinan-
der folgenden negativen Stuhlproben 

 


